
behaltungsre können sıch die Beklagten gegenüber dem Kläger schon
n 556 I1 BGB nicht berufen, daß die rage, ob ihnen eın urück-
behaltungsrecht begründender ANnspruch den Kläger überhaupt -
ste qgal nıcht geprüft werden braucht
ema 721 ZPO wird den eklagten ıne Räumungsfrist bis ZU 31
Dezember 1957 gewährt Ihnen ihrem ntrag entsprechen 1ne längere
Räumungsfrist gewähren, ist nıcht vertretbar Sie mussen bereits seit
Klageerhebung damıit rechnen, daß s1e Z . Räumung verurteilt werden, und
en insbesondere durch ihre wiederholten Anträge Verlängerung
der Berufungsbegründungsirist ıne erhebliche Verzögerung des erliah-
1eNs erreicht. Es ist er angemMteESSEN, eine uUrze Räumungsfrist UuS2U-

sprechen
Bel dem erstrichterlichen Ausspruch über die Erstatiung der Umzugsko-
sten durch den Kläger muß chon wegen $ 536 ZPO verbleiben Die KO-
stenentscheidung der ersten nstanz muß gemä d 100 ZPO abgeändert
werden. Die Kosten des Berufungsverfahrens haben die Beklagiten gemä

ZPO tragen.
Verkündet am November 1957

Es folgen die Unterschriften.

Kirchliche Erlasse
Dekrete des Stuhls

DEKREI DER OBERSTEN KONGREGATION DES OFFIZIUMS VOM P
MARZ 1960 BER DIE AUSTEILUNG DER KOMMUNION DEN
ACHMITTAGSSTU  Z

(AAS - 1960, 355 f.j
Can 867 bestimmt, daß die hl. KOommunl10n nicht auszuteilen sel außer-
halb der Stunden, denen das eBßopfer dargebracht werden ann, außer
eın begründeter Anlaß würde anderes nahelegen.
In der Constitution T1S{US ominus“ VO: Januar 1953, welche die
eucharistische Nüchternheitsdisziplin milderte, ist den Ortsoberhirten die
Vollmacht erteilt worden, estimmten agen die ebfeler den
Abendstunden gestattien 1); in der dieser Constitution beigege-
benen Unterweisung des HL 1Z1UMS ist erklärt worden, daß es den
Gläubigen freistehe, während der genannten Messe oder unmittelbar VOl-
her oder sofort nachher ZUTX hl. Kommunion gehen; el ind hinsicht-
lich der eucharistischen Nüchternheit die Normen beachten, die 1n der
erwa.  en Constitution aufgestellt sind 15)
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Schließlich hat die Mahnung V Maärz 1955 bekräftigt daß diese LI-
aubnis ZU allgemeinen Wohl der Gläubigen erteilt worden 1sSt und daher
innerhalb der Schranken dieses allgemeinen gebrauchen sel
In der Folgezeit hat das Motu Proprio S5acram Communi]ionem VO

MäöÄrTz 1957 die Ortsoberhirten ermächtigt auch für jeden Tag die Fel]er
Abendmesse gestatien, wenn das geistliche Wohl e11Nes beträcht-

en e1ls der Gläubigen dies Ordere Zur Abstimmung der genannten
Aktenstücke mı1ıt dem ben zit1erten Canon wurde nunmehr die rage VOI-

gelegt ob die chlußklausel des Paragraphen. weiterhin voll a Geltung
se1 daß Iso jedweder begründete nla YENUHE, die Kommu-
nNn10N den Nachmittagsstunden, auch unabhängig VO. der eß{feier,
erbıtilten un! auszuteilen
Auf diese Trage will diese Oberste HI Kongregation antworten
Die erwähnte Klausel ist ‚Wäal nıcht ormell außer Ta gesetzt kann Te-
doch NUur mehr ziemlich selten angewendet werden, da nach der nunmeh-
gen Milderung des eucharıstischen Nüchternheitsgebotes nicht mehr
el‘ e1n derartiger begründeter nNlia. gegeben ist da jedo dies kel-
NECSWEIS gänzlich ausgeschlossen werden kann un auch n  K  cht 1IMNIMETI
un überall möglich ist Abendmessen feiern, dürifen die Ortsoberhirten
gestatien, daß das, Was den erwähnten ekrTetien des Stuhls ezüg-
lich der Kommunionausteilung während der Abendmesse verfügt 1st auch
angewan werde, Messen icht gehalten werden, auf irgendwelche
gottesdienstliche un.  10N, die V} Ortsbischof bestimmen ıst un
aIT- der Nichtpfarrkirchen der auch (Oratorien VO.  - Krankenhäusern,
Gefängnissen und Kollegiıen während der Nachmittagsstunden abgehalten
wird
em mıf dieser Gewährung 1ıNe weiltere Vorsorge für das geme1insame
Wohl getroffen wird soll zugleich den Seelsorgern angesichts der häufigen
Bıtten der Gläubigen ermöglicht werden, den Erfordernissen eutigen ÄDoO-
stolats entsprechen.
Die vorliegende Entsd1eidgng der Kardinäle und der hochwürdigsten ater
der erstien Kongregatiön des Offiziums wurde ıttwoci den

MäÄrTz 1960, Plenarkonven getroffen auf Vorlage durch Eminenz,
dem ochwürdigsten Kardinalsekretär des H1 ffizıums, hat S 1

ater, aps Johannes der Audienz VO. Freitag, den MArTz
1960 bestätigt un!: ihre Veröffentlichung angeordnet
Gegeben OM, Palast des Hl Offiziums, Z MAÄTrTz 1960

Sebastian Masala, Oilar

11 Bischöfliche Verordnungen
SICHERUNG UND PFLEGLICHE BEHANDLUN

ges!:  S der eutigen Jagd au{f unstgegenstände wird die Sicherung
und pflegliche Behandlung kirchlicher Kunstwerke un Kunstgegenstände
einges  ärft So verfügt das Biıstum Passau (Amtsblatt 1960 39)

Die Bilder und Statuen den Kirchen sollen sicher efesti SCHMN,
daß s1e nıcht el und schnell WEGYGENOMMEN werden können Das gilt
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